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Betreuungshinweise auf Vertreter sind in Versichererschreiben trotz Maklerauftrags zulässig

Jürgen Evers

Dass Versicherer in der über sie geführten 
Kundenkorrespondenz Betreuungshin-

weise auf einen ihrer Versicherungsvertreter 
geben, betrachten viele Makler als unfreund-
lichen Akt. Teilweise gingen sie mit Erfolg da-
gegen vor.1 Jetzt segnete der BGH2 die Pra-
xis ab. In den Gründen führte der BGH u.a. 
Folgendes aus: 

Ein Versichererschreiben an maklerbe-
treute Kunden, in dem unter der Rubrik 
„Es betreut Sie:“ ein Vertreter des Versiche-
rers mit Name und Kontaktdaten angege-
ben werde, sei nicht als irreführend wett-
bewerblich zu beanstanden. Weder bestehe 
die Gefahr, dass der Verkehr zu der Fehl-
vorstellung verleitet werde, nicht der Mak-
ler, sondern allein der Vertreter sei als An-
sprechpartner zuständig, noch bestehe eine 
Irreführung dahingehend, das Schreiben 
erwecke den Eindruck, die genannte Per-
son sei als gleichwertiger Ansprechpartner 
neben dem Makler zuständig. Eine Irrefüh-
rung ergebe sich auch nicht daraus, dass 
der Makler nicht zusätzlich ausdrücklich 
als Ansprechpartner benannt werde. Es sei 
auch nicht zu besorgen, der Verkehr werde 
durch den Betreuungshinweis zu der Fehl-
vorstellung verleitet, nicht der Makler, son-
dern allein der Versicherer oder dessen Au-
ßendienst seien als Ansprechpartner für den 
Kunden zuständig. 

Für die Frage, ob ein Betreuungshinweis 
als irreführend i.S. des § 5 Abs. 1 UWG an-
zusehen ist, komme es auf die Anschauung 
der maklerbetreuten Kunden an. Der ange-
sprochene Verkehr habe keinen Anlass, dem 
Betreuungshinweis eine Angabe zum Zu-
ständigkeitsbereich des Maklers zu entneh-
men. Es könne nicht angenommen werden, 
der angeschriebene Kunde werde die Anga-
ben so auffassen, dass der Vertreter anstelle 
des Maklers für die Betreuung maßgeblich 
und der Makler nicht (mehr) zuständig sei. 

Hinweispraxis üblich und sinnvoll
Für sich genommen sei ein Betreuungshin-
weis eine in der Kundenkommunikation 
übliche und sinnvolle Praxis. Es entspreche 
der Lebenserfahrung, dass Dienstleistungs-
unternehmen in der Kundenkorrespondenz 
regelmäßig zuständige Mitarbeiter und de-
ren Kontaktdaten aufführten. Dadurch werde 
die Kundenbindung gefördert und der Ein-
druck einer anonymen und unpersönlichen 
Sachbearbeitung vermieden. Zudem werde 
im Interesse des Kunden eine direkte Kon-
taktaufnahme ermöglicht, ohne dass in je-
dem Einzelfall erneut die Zuständigkeit ge-
klärt werden müsse. 

Ein über die Mitteilung des zuständigen 
Mitarbeiters hinausgehender Erklärungs-
wert komme dem Betreuungshinweis nicht 
zu. Es sei nicht ersichtlich, warum der Ver-
kehr dem Betreuungshinweis einen weiter-
gehenden Inhalt zur Zuständigkeit des Mak-
lers beimessen sollte. Dagegen spreche auch, 
wenn das Schreiben an den Makler adressiert 
und zur Weitergabe durch diesen an den Kun-
den bestimmt sei. Erhalte es der Kunde über 
seinen im Schreiben als Adressaten genann-
ten Makler, werde so dokumentiert, dass der 
Versicherer den Makler akzeptiere und ihn 
zur Wahrnehmung der Versicherungsange-
legenheiten des Kunden für zuständig halte. 

Eine Irreführung könne auch nicht da-
mit begründet werden, dass ein Kunde sich 
nur selten mit einem Versicherungsthema 
beschäftige und sich nicht mehr an seinen 
letzten Ansprechpartner erinnern könne, 
wenn er nach längerer Zeit einen Ansprech-
partner benötige, um Versicherungsleis-
tungen geltend zu machen. Hierfür gebe es 

nach der Lebenserfahrung keinerlei Anhalts-
punkte, wenn der Makler aus dem Anschrif-
tenfeld des Schreibens des Versicherers aus-
drücklich ersichtlich sei und dem Kunden so 
durch das Schreiben selbst in Erinnerung 
gerufen werde.

Ein abweichender Betreuungshinweis be-
sage auch nichts über eine Rangfolge der Zu-
ständigkeit für den Fall, dass ein Makler ein-
geschaltet werde. Der Kunde wisse regelmä-
ßig um die Kompetenzen und Vollmachten, 
die er dem Makler eingeräumt habe. Zudem 
wisse er, dass der Makler und nicht der Ver-
sicherer direkt sein vorrangiger Ansprech-
partner sei. Dies gelte jedenfalls, wenn die 
Schreiben den Kunden über den Makler er-
reiche, der Versicherer die Korrespondenz 
also über den Makler führe.

Da nicht sämtliche Beratungspflichten 
des Versicherers infolge Einschaltung des 
Maklers entfielen und Versicherungsver-
träge nicht selten langfristig angelegt seien, 
könne der Betreuungshinweis relevant wer-
den, wenn der Maklervertrag beendet sei. 
Außerdem rechtfertigten fortbestehende Be-
ratungspflichten, dem Kunden einen dafür 
zuständigen Ansprechpartner mitzuteilen. 
Dies gelte vor allem für den Fall, dass der 
Kunde unzutreffende Vorstellung habe oder 
er Beratungsbedarf ausdrücklich anmelde.

Eine Irreführung ergebe sich auch nicht 
aus der unterbliebenen Benennung des Mak-
lers als Ansprechpartner. Ein Maklerkunde 
müsse über Kompetenzen seines Maklers 
nicht aufgeklärt werden. Schließlich stelle 
der Betreuungshinweis auch weder eine un-
lautere Behinderung des Maklers als Mitbe-
werber dar, noch verletze der Versicherer da-
mit eine ihm im Verhältnis zum Makler ob-
liegende Nebenpflicht.  
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